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BUNDESARBEITSGERICHT 

9 AZR 401/18 
2 Sa 9/18 
Thüringer 
Landesarbeitsgericht 

Im Namen des Volkes! 
Verkündet am 
25. Juni 2019 

URTEIL 
Brüne, Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

In Sachen 

 

 

 

Beklagte, Berufungsklägerin und Revisionsklägerin, 

 

 

pp. 

 

Klägerin, Berufungsbeklagte und Revisionsbeklagte, 

 

 

 

hat der Neunte Senat des Bundesarbeitsgerichts aufgrund der mündlichen Ver-

handlung vom 25. Juni 2019 durch den Vorsitzenden Richter am Bundesar-

beitsgericht Prof. Dr. Kiel, die Richterin am Bundesarbeitsgericht Weber, den 

Richter am Bundesarbeitsgericht Dr. Suckow sowie den ehrenamtlichen Richter 

Gell und den ehrenamtlichen Richter Dr. Leitner für Recht erkannt: 
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1. Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des Thü-
ringer Landesarbeitsgerichts vom 14. Juni 2018 - 2 Sa 
9/18 - wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass die 
Beklagte verpflichtet ist, die Klägerin ab dem 1. Juni 
2015 bis zum 30. November 2018 nach der Entgelt-
gruppe 9c TV-TgDRV zu vergüten. 

2. Die Beklagte hat die Kosten der Revision zu tragen. 
 
 

Von Rechts wegen! 
 
 
 

Tatbestand 

 

Die Parteien streiten über die tarifgerechte Eingruppierung der Klägerin 

in der Freistellungsphase ihres Altersteilzeitarbeitsverhältnisses. 

Die Beklagte respektive deren Rechtsvorgängerin beschäftigten die 

Klägerin seit dem 1. April 1993, zuletzt als Hauptsachbearbeiterin Regress. In 

§ 2 des Arbeitsvertrags vom 6. April 1993 vereinbarten die Parteien die Anwen-

dung des Tarifvertrags zur Anpassung des Tarifrechts - Manteltarifliche Vor-

schriften - für Angestellte vom 10. Mai 1991 und der diesen ergänzenden, än-

dernden oder ersetzenden Tarifverträge in der jeweils geltenden Fassung. Im 

Jahr 2005 vergütete die Beklagte die Tätigkeit der Klägerin nach der Vergü-

tungsgruppe IVb Fallgruppe 1a der Anlage 1a zum BAT-TgRV-O. 

Mit Inkrafttreten des Tarifvertrags für die Verbandsmitglieder der Tarif-

gemeinschaft der Deutschen Rentenversicherung vom 23. August 2006  

(TV-TgDRV) und des Tarifvertrags zur Überleitung der Beschäftigten der Ver-

bandsmitglieder der Tarifgemeinschaft der Deutschen Rentenversicherung und 

zur Regelung des Übergangsrechts vom 23. August 2006 (TVÜ-TgDRV 2006) 

wurde die Klägerin mit Wirkung zum 1. Januar 2006 von der Vergütungsgrup-

pe IVb Fallgruppe 1a der Anlage 1a zum BAT-TgRV-O in die neu geschaffene 

Entgeltgruppe 9 TV-TgDRV übergeleitet.  
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Unter dem 15. Juli 2009 vereinbarten die Parteien, ihr Arbeitsverhältnis 

als Altersteilzeitarbeitsverhältnis im Blockmodell mit einer Arbeitsphase vom 

1. Dezember 2009 bis zum 31. Mai 2014 und einer sich unmittelbar anschlie-

ßenden Freistellungsphase bis zum 30. November 2018 fortzuführen (Ände-

rungsvertrag). Der unter § 4 des Änderungsvertrags in Bezug genommene Ta-

rifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit vom 20. Mai 1998 in der Fassung 

vom 12. März 2003 (TV ATZ-TgRV) regelt ua. Folgendes: 

         „§ 3  

 Reduzierung und Verteilung der Arbeitszeit 

 ...  

 (2) Die während der Gesamtdauer des Altersteilzeitar-
beitsverhältnisses zu leistende Arbeit kann so verteilt 
werden, dass sie 

  a) In der ersten Hälfte des Altersteilzeitarbeitsver-
hältnisses geleistet und der Arbeitnehmer an-
schließend von der Arbeit unter Fortzahlung der 
Bezüge nach Maßgabe der §§ 4 und 5 freige-
stellt wird (Blockmodell) ... 

 § 4  

 Höhe der Bezüge 

 (1) Der Arbeitnehmer erhält als Bezüge die sich für ent-
sprechende Teilzeitkräfte bei Anwendung der tarifli-
chen Vorschriften ... ergebenden Beträge mit der 
Maßgabe, dass die Bezügebestandteile, die übli-
cherweise in die Berechnung des Aufschlags zur Ur-
laubsvergütung/Zuschlags zum Urlaubslohn einflie-
ßen, sowie Wechselschicht- und Schichtzulagen ent-
sprechend dem Umfang der tatsächlich geleisteten 
Tätigkeit berücksichtigt werden.“ 

 

Am 1. Januar 2015 trat der Tarifvertrag über die Entgeltordnung der 

Deutschen Rentenversicherung vom 9. Dezember 2014 (TV EntgO-DRV) in 

Kraft. Die bisherige Entgeltgruppe 9 wurde dabei in die Entgeltgruppen 9a, 9b 

und 9c aufgespalten. Die Vergütung nach der neuen Entgeltgruppe 9b ent-

spricht der Vergütung nach der vorherigen Entgeltgruppe 9. 
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Die Klägerin forderte die Beklagte mit Schreiben vom 21. Dezember 

2015 erfolglos auf, ihre Vergütung ab dem 1. Januar 2015 an der Entgeltgrup-

pe 9c zu orientieren. 

Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, sie sei in Entgeltgruppe 9c 

eingruppiert. Die im Tarifwerk vorgesehene Überleitung sei unabhängig von 

ihrem Eintritt in die Freistellungsphase ihres Altersteilzeitarbeitsverhältnisses 

erfolgt. Der zeitversetzt in der Freistellungsphase zu erfüllende Vergütungsan-

spruch sei der Höhe nach nicht auf die Vergütung beschränkt, die ihr während 

der Arbeitsphase zugestanden habe. 

Die Klägerin hat zuletzt beantragt 

         festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, sie ab dem 
1. Juni 2015 nach der Entgeltgruppe 9c TV-TgDRV zu 
vergüten. 

 

Die Beklagte hat die Abweisung der Klage mit der Begründung bean-

tragt, der Grundsatz der Eingruppierungsautomatik setze am Einführungsstich-

tag, dem 1. Januar 2015, eine tatsächlich auszuübende Tätigkeit voraus. Ein 

Arbeitnehmer, der sich - wie die Klägerin - in der Freistellungsphase seines Al-

tersteilzeitarbeitsverhältnisses befinde, schulde aber keine Arbeitsleistung 

mehr. Deshalb bleibe für deren Eingruppierung die in der Arbeitsphase auszu-

übende Tätigkeit maßgeblich. § 4 TV ATZ-TgRV, der lediglich Bestimmungen 

zur Berechnung des Entgelts enthalte, treffe hinsichtlich der Eingruppierung des 

Arbeitnehmers keine Regelung.  

Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgegeben. Das Landesarbeitsge-

richt hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Mit der Revision verfolgt 

die Beklagte ihr Ziel, die Abweisung der Klage, weiter. 
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Entscheidungsgründe 

 

Die Revision der Beklagten ist nicht begründet. Das Landesarbeitsge-

richt hat die Berufung der Beklagten gegen das klagestattgebende Urteil des 

Arbeitsgerichts zu Recht zurückgewiesen. Die zulässige Klage ist begründet. 

Die Beklagte ist verpflichtet, die Tätigkeit der Klägerin ab dem 1. Juni 2015 

nach der Entgeltgruppe 9c TV-TgDRV zu vergüten. Die Tätigkeit der Klägerin, 

die in der Freistellungsphase ihres Altersteilzeitarbeitsverhältnisses infolge § 4 

Abs. 1 TV ATZ-TgRV fingiert wird, erfüllt die Tarifmerkmale, an die § 27 Abs. 2 

TVÜ-TgDRV 2016 eine Eingruppierung in der Entgeltgruppe 9c der Anlage A 

zum TV-TgDRV knüpft. 

I. Die Klage ist in der Form, in der das Landesarbeitsgericht über sie ent-

schieden hat, als Eingruppierungsfeststellungsklage nach § 256 Abs. 1 ZPO 

zulässig. 

1. Die Klägerin begehrt die Feststellung, dass die Beklagte verpflichtet ist, 

ihr Vergütung nach Maßgabe der Entgeltgruppe 9c der Anlage A zum 

TV-TgDRV zu zahlen. Der Antrag entspricht einer im Öffentlichen Dienst übli-

chen Eingruppierungsfeststellungsklage (vgl. BAG 9. April 2008 - 4 AZR 

117/07 - Rn. 13). 

2. Das nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse liegt 

unabhängig davon vor, dass die Klägerin die von ihr begehrte Feststellung auf 

die Entgeltgruppe beschränkt und nicht zusätzlich die Feststellung der für sie 

zutreffenden Entgeltstufe verlangt. 

a) Das Interesse des Klägers an einer gerichtlichen Feststellung setzt vo-

raus, dass durch die begehrte Entscheidung nicht nur eine Vorfrage geklärt, 

sondern der Streit zwischen den Parteien insgesamt beseitigt wird (BAG 

18. September 2018 - 9 AZR 199/18 - Rn. 15). Bemisst sich die tarifliche Ent-

gelthöhe nicht nur nach einer Entgeltgruppe, sondern ist sie darüber hinaus von 

einer Entgeltstufe abhängig, hat der Kläger das Feststellungsverlangen grund-

sätzlich auf die seiner Ansicht nach zutreffende Entgeltstufe zu erstrecken (vgl. 
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BAG 18. April 2012 - 4 AZR 305/10 - Rn. 14). Etwas anderes gilt, wenn lediglich 

die Entgeltgruppe, nicht aber die im Falle des Obsiegens zutreffende Entgelt-

stufe zwischen den Parteien streitig ist (BAG 18. September 2018 

- 9 AZR 199/18 - Rn. 15). 

b) Im Streitfall bemisst sich das seitens der Beklagten geschuldete Tabel-

lenentgelt (§ 15 Abs. 1 Satz 1 TV-TgDRV) sowohl nach der Entgeltgruppe als 

auch nach der Entgeltstufe (§ 15 Abs. 1 Satz 2 TV-TgDRV) gemäß der Anla-

ge A zum TV-TgDRV (§ 15 Abs. 2 Satz 1 TV-TgDRV). Zwischen den Parteien 

ist jedoch allein die Entgeltgruppe, nicht aber die Entgeltstufe streitig. Beschäf-

tigte der Entgeltgruppe 9, zu denen die Klägerin zählt, sind, sofern für sie keine 

besonderen Stufenregelungen gelten, stufengleich und unter Beibehaltung der 

in ihrer Stufe zurückgelegten Stufenlaufzeit in die Entgeltgruppe 9b, die die Be-

klagte für zutreffend erachtet, oder Entgeltgruppe 9c, die die Klägerin für tarifge-

recht hält, übergeleitet (§ 27 Abs. 2 Satz 1 TVÜ-TgDRV 2016). Da das Landes-

arbeitsgericht weder Feststellungen getroffen hat, die im Streitfall auf besonde-

re Stufenregelungen schließen lassen, noch die Parteien diesbezügliche Tatsa-

chen vorgetragen haben, ist davon auszugehen, dass die Klägerin stufengleich 

übergeleitet wurde. Die Beklagte kann deshalb bei Obsiegen der Klägerin das 

dieser zustehende Entgelt ohne Weiteres berechnen. 

II. Die Klage ist begründet. Das seitens der Beklagten ab dem 1. Juni 

2015 zu leistende Tarifentgelt richtet sich nach der Entgeltgruppe 9c der Anla-

ge A zum TV-TgDRV. Aufgrund der Regelung in § 4 Abs. 1 TV ATZ-TgRV iVm. 

§ 25 Abs. 1 TVÜ-TgDRV 2016 steht der Umstand, dass ein Arbeitnehmer sich 

in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindet, einer Überleitung in den 

TV EntgO-DRV nicht entgegen. 

1. Nach § 24 Satz 1 TVÜ-TgDRV 2016 richtet sich die Eingruppierung ei-

nes in den TV-TgDRV übergeleiteten Beschäftigten ab dem 1. Januar 2015 

nach den Tarifvorschriften des § 12 TV-TgDRV iVm. TV EntgO-DRV. Der Be-

schäftigte ist mit Wirkung zum 1. Januar 2015 gemäß den Regelungen des Ab-

schnitts V des TVÜ-TgDRV 2016 in den TV EntgO-DRV übergeleitet. Gemäß 

§ 4 Abs. 1 TV ATZ-TgRV erhält der Arbeitnehmer als Bezüge die sich für ent-
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sprechende Teilzeitkräfte bei Anwendung der tariflichen Vorschriften ergeben-

den Beträge. 

2. Auf das Altersteilzeitarbeitsverhältnis der Parteien sind kraft einzelver-

traglicher Bezugnahme die Regelungen des TV-TgDRV und des TVÜ-TgDRV 

(§ 1 des Altersteilzeitarbeitsvertrags) sowie die Regelungen des TV ATZ-TgRV 

(§ 4 des Altersteilzeitarbeitsvertrags) anzuwenden. 

3. Aufgrund der Regelung in § 4 Abs. 1 TV ATZ-TgRV iVm. § 27 Abs. 2 

TVÜ-TgDRV 2016 ist ein Arbeitnehmer auch dann in den TV EntgO-DRV über-

zuleiten, wenn er sich zum Zeitpunkt der Überleitung in der Freistellungsphase 

eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses befindet. § 4 Abs. 1 TV ATZ-TgRV ist 

entgegen der Ansicht der Beklagten nicht nur für die Berechnung der Teilzeit-

vergütung, sondern auch für die Eingruppierung eines Altersteilzeit leistenden 

Arbeitnehmers heranzuziehen. Dies ergibt die Auslegung der Tarifnormen (vgl. 

zu den für Tarifverträge maßgeblichen Auslegungsgrundsätzen BAG 19. Juni 

2018 - 9 AZR 564/17 - Rn. 17). 

§ 4 Abs. 1 TV ATZ-TgRV enthält mit Ausnahme einer Ergänzung für 

bestimmte Bezügebestandteile keine eigenständige Regelung der Vergütung im 

Altersteilzeitarbeitsverhältnis. Die Tarifnorm verweist lediglich auf „die sich für 

entsprechende Teilzeitkräfte bei Anwendung der tariflichen Vorschriften … er-

gebenden Beträge“. Daraus folgt, dass auch ein Altersteilzeitarbeitnehmer im 

Blockmodell grundsätzlich die Bezüge erhält, die eine entsprechende Teilzeit-

kraft bei Anwendung der tariflichen Vorschriften erhielte. Damit fingiert die Vor-

schrift die auszuübende Tätigkeit in der Freistellungsphase. Der Arbeitnehmer 

ist deshalb im Hinblick auf die Überleitung so zu behandeln, als wäre ihm eine 

auszuübende Tätigkeit zugewiesen (vgl. BAG 18. September 2018 - 9 AZR 

199/18 - Rn. 25 für den Fall der Höhergruppierung nach dem hier vorliegenden 

Tarifvertrag). 

4. Die Klägerin ist infolge der Fiktion ihrer Tätigkeit in der Freistellungs-

phase mit Wirkung zum 1. Juni 2015 in die Entgeltgruppe 9c übergeleitet wor-

den. Die während der Arbeitsphase tatsächlich auszuübende und für den Zeit-
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raum der Freistellungsphase fingierte Tätigkeit der Klägerin erfüllte die tarifli-

chen Voraussetzungen, an die § 27 Abs. 2 TVÜ-TgDRV eine Überleitung in die 

Entgeltgruppe 9c der Anlage A zum TV-TgDRV knüpft. Die Parteien haben in 

der mündlichen Verhandlung vor dem Senat übereinstimmend erklärt, dass die 

Tätigkeit, die die Klägerin ausgeübt hätte, wenn sie während der Freistellungs-

phase des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses gearbeitet hätte, die Tarifmerkmale 

der Entgeltgruppe 9c erfüllt hätte. 

III. Die Beklagte hat die Kosten ihrer erfolglosen Revision zu tragen (§ 97 

Abs. 1 ZPO). 

 Kiel  Weber  Suckow  

  Gell  Leitner   
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